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Eröffnung Vernehmlassungsverfahren zur Änderung des Reglements 

über die Nutzung des öffentlichen Grunds (SRS 7.4-2) - Plakatierung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Während andere Gemeinden und insbesondere Städte auch im Kanton Aargau teils strenge 

Vorschriften für das Stellen und Hängen von Abstimmungs- und Wahlplakaten kennen, 

existiert bisher in Aarau neben den kantonalen Vorgaben im Strassenbereich keine kon-

krete kommunale Regelung hierzu.  

 

Gemäss aktueller Regelung zur Nutzung des öffentlichen Grunds gilt jedoch der Grund-

satz, dass jede Nutzung des öffentlichen Grunds, die über den Gemeingebrauch hinaus-

geht, nur mit einer Bewilligung zulässig ist (§ 2 des Reglements über die Nutzung des öf-

fentlichen Grunds). Bei einer zumindest breiten Plakatierung, wie dies bei Wahlen und 

Abstimmungen der Fall ist, liegt regelmässig eine solcher über den Gemeingebrauch hin-

ausgehender Nutzen vor und es gilt somit grundsätzlich eine Bewilligungspflicht. Das Reg-

lement sieht hingegen aktuell weder eine Ausnahme von der Bewilligungspflicht für Wahl- 

und Abstimmungsplakate noch konkrete Verbote vor. 

 

Mit der vorgeschlagenen Ergänzung des Reglements über die Nutzung des öffentlichen 

Grunds kann der geltende kantonale Rahmen der bewilligungsfreien Plakatierung auch for-

mell korrekt auf den gesamten öffentlichen städtischen Raum ausgedehnt werden. Ande-

rerseits besteht eine konkrete Handhabung bei Missständen einzuschreiten oder Beschrän-

kungen zu erlassen. 
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Der Stadtrat hat den Entwurf zur Ergänzung des Reglements über die Nutzung des öffentli-

chen Grunds an seiner Sitzung vom 14. Februar 2022 verabschiedet. Er lädt die Bevölke-

rung und interessierte Kreise hiermit zur Stellungnahme ein. Die Vernehmlassung wird on-

line durchgeführt: 

 

 

www.mitwirken.smartcity-aarau.ch/de/plakatierung 

 

 

 

 

 

Sie sind herzlich zur Stellungnahme zum Entwurf bis zum 28. März 2022 eingeladen. Bitte 

beachten Sie, dass anonyme Eingaben für die Auswertung nicht berücksichtigt werden. 

 

Der Stadtrat dankt Ihnen für Ihre Teilnahme an der Vernehmlassung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Im Namen des Stadtrats 

  

 

 

  

Dr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

 

 

 

 

Anhänge:  

- Vernehmlassungsvorlage vom 14.2.2022 

- Entwurf zur änderung des Reglements über die Nutzung des öffentlichen Grunds 
 

http://www.mitwirken.smartcity-aarau.ch/de/plakatierung

